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[ 
1. Allgemein� Bemerkungen 

! 
1.1 Die e en wären analog der derzeitijen Regelung vom Ausschrei� 

bungsgeset . auszunehmen, da sie sich. ausschließlich aus dem Kreis der Militärpersonen 

auf Zeit re�rutjeren. Die Mjljtäepersonen auf Zeit wären vom Anwendungsbereich des 
I 

e es änzlich auszunehmen, da bei diesen Personen im Falle einer 

nicht ausrei henden Qualifikation die Möglichkeit besteht, ihr Dienstverhältnis nach 
Zeitablauf ticht zu verlängern. 

1.2 Da im Zus*menhang mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf auch in anderen Ge
� (zB �l EZG, AEZG, ROV, WO, HGG 1992) inhaltliche AnpassuIlaen vorge

nommen w,rden mÜssen, regt die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst die ehestmögliche 

Aufnahme ion Vejh,ndlungen an. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

I 
! 

Zu Artikel � (Änderung des BDG 1979) 

Um jenen J,ehrpflichtigen. die derzeit einen Wehrdienst als Zeitsoldat leisten. den 
I . 

"Einstiegll i� das M·Schema zu ermöglichen. wäre eine Übergangsbestimmung zu 

schaffen. aJr Grund der Zeiten eine� Wehrdienste!; al!; Zejtsoldat auf die Zeiten als I I 
Militäwersqnen ayf Zeit 8nierechnet werden können. Anderenfalls würde eine wesent-
liche Zielserung der Besold ung.sreform für den Militärischen Dienst verfehlt werden. 
Obwohl berf.its Gegenst.and von Verhandlungen gewesen, konnte im vorliegenden Ent· 
wurf keine Ubergangsregelung aufgefunden werden, die � im Falle der Option eines 

I derzeitigen �erufsoffiziers bzw. Beamten in UO�Funktion io das neue M-Scbema - zu-
minde..c;t die Beibehaltung des derzeit erreichten Amtstitels bzw. Verwendungsbezeich

nung regelt. IDie vorliegenden Bestimmungen würden sich dahingehend auswirken, daß 
I 

viele Bedie*tete im Falle der Option in das neue M-Schema gleichzeitig eine Degra. 
I 

dierung erletden würden. Eine derartige Regelung wäre nicht nur für das Arbeitskiima 
kontraproduftiv. sondern auch den betroffenen Bediensteten gegenüber unfaj�

. 
(Sozial

prestige). D� Gewerkschaft Öffentlicher Dienst fordert daher neu"lich eine Uber

gangsbe.�tj I ung, wonach die im "älteren" Schema immer gehabten Amt\ötiteJ und 
b zei h un en bei einem Wechsel in das "neuell Schema beibehalten 

werden. I 
' 

Zu § 147 A�s. 3 
I 

Die in diese� Bestimmung vorgesehenen Arbeitsplatzbewertungskriterien beziehen sich 
auf Arbeitsp�ätze im Militärischen Dienst, sie berücksichtigen jedoch weder typische 

mil itärische �erufs8nforderungen noch die völkerrechtliche Dimension. 

P. 02 
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2.6 

3 

I 

Die GewerJschaft Öffentlicher Dienst ersucht hiezu um eine Beralun2 auf 
I 

verwaltunsfebene; im übrigen wird auf Z 2.6 dieser Stellungnahme verwiesen. 

Zu § 151a AbS. 1 
! 

Für die Amtstitel der Ber\.lfsmilitärpersonen wäre eine Norm vorzusehen, die bestimmt, 

daß bei der 1veIWenduni auf einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendunisiruppe 
- ohne in di�se ernannt zu sein - der Amtstitel an die höchste Funktionsgruppe der tat
sächlichen ibgehabten (niedrigeren) Verwendungsgruppe anknüpft. Anderenfalls 

bestünde ei�e RegelunislÜcke zum Nachteil dieses Personenkreises. 

Hinsichtlict1 der Verwend1.lngsgruppe M BO 1 ersucht die Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst um tUfkläruna. warum sowohl der Amtstitel Oberst als auch der Amtstitel 
Briiadier nfht in der Funktionsgruppe 8 erreichbar sein sollen. 

Hinsichtlich der Verwendungsgruppe M BO 2 forden die Gewerkschaft Öffentlicher 
I 

Dienst, daß �er Amtstitel Oberleutnant unabhängig von der Funklionsgruppe ab der 
Gehaltsstufr 5 erreicht wird. Dadurch soll bewirkt werden, daß 

- der junge puppenoffizier nicht zu bald von seiner Einstiegsfunktion (zB Panzerab

wehrlen1affcnzugskommandant) wegstrebt. um so "rascher Oberleutnant zu 
werden", ' 

I 
- einjüngerir Kompaniekommandant seinen allenfalls an Lebensjahren älteren Stell-

vertreter nkh1 selbst bestrafen kann (siehe auch § 1S Abs. 2 des Heeresdisziplinar

gesetzes JSS. BGBL Nr. 294). 
I 

Im übrigen �arf auf die diesbezügliche Regelung des E-Schemas aufmerksam gemacht 
i 

werden. I 
; 

Zu § 151b �bs. 1 

Für die Am�titel der Militärpersonen auf Zeit wäre eine Norm vorzusehen. die be

stimmt. daß l bei der �eIWenduns auf einem Arptritsplatz einer hÖheren Verwendungs
wugpe.� Oh,� i� diese ernan�t z� sein - der Amtstitel an die hÖChst

.
� Funktionsgruppe 

der tatsachlfh lngehabten (nIedrigeren) Verwendungsgruppe anknupft. AnderenfaIJs 

bestünde el�e Re�luniSlücke zum Nachteil dieses Personenkreises. 

Hinsichtlic der Verwendungsgruppe M ZO 2 fordert die Gewerkschaft Öffe�tlicher 
Dienst, daß nalog zu Ziffer 2.4 dieser Stellungnahme der Amtstitel Oberleutnant unab .. 

I 
hängig von �er Funktionsgruppe ab der Gehaltsstufe S erreicht wird. 

Zu § 26Sc AbS. 2 
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Zur Verrne�dung von Härtefällen bei der Überleitung wäre diese Bestimmung ersatzJos 
zu streiche,. Ebenso fordert die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst im allgemeinen Teil 
der erläuternden Bemerkungen ersatzlos zu strejchen 

I 

- auf Seite ! der Erläuternden Bemerkungen im letzten Absatz die Worte: "Nach dem 
! 

aber milit.rischer", 

- auf Seite 3 der Erläuternden Bemerkungen der gesamte erste Absatz. 
I I 

1m übrigen!sollte gerade die Dienstgeberseite daran interessiert sein, daß möglichst 
! 

viele Kol1e�en in das IIneuen Dienst� und Besoldungsrecht optieren; das Festhalten an 

dieser Nort wäre kontraproduktiv und hätte unbilliae Härten �I.lt Folge. 

2.7 Zu Anlage � 

2.7.1 Die FunktiJn "Kommandant eines Korps" ist im vorliegenden Entwurf der Verwen-
I 

dungsgrup�e M BO I, Funktionsgruppe 7, zugeordnet. Im Rahmen der vorliegenden 
RichtfunktiFnen in der Verwendungsgruppe M BO 1 wird verständlicherweise zwischen 
der Funkti9n des "Militärkommandant von Niederösterreichll (Funktionsgruppe 6) und 
der Funktidn des I'Militärkommandant von Salzburg" (Funktionsgruppe 5) unterschie
den. Die G�undsätze, die dieser unterschiedlichen Einstufung �ugrunde lagen. wären 
auch auf dit Bewertung der Funktion "Kommandant eines Korpsll anzuwenden. Die Ge-

I I .. 
werkschaft iOffentlicher Dienst forder\ daher, die Funktion des tlKommandanten eines 

I 
Korps " auf j"Kommandant des 11. KOrpSIl abzuändern. 

2.7.2 Z 12.7 Iit.a �rdnet die Richlverwendung "Leiter d.er Nachschubableilung in der 
ZentraIstel1pl1 der Funktionsgruppe 4 zu. Diese Zuordnung entspricht nicht der gültigen 
Bewertung;; die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst fgrdert daher, daß hier eine lIkleinere" 

I 
Abteilung ·�er ZentralsteHe zugeordnet wird, um auch hinkünftig differenziertere 
Bewertung�n bzw. Zuordnungen zu ermöglichen. 

i 

2.7.3 Z 12.9 Iit.& �egt fest, daß Abteilungslcitcrstellvertrcter in der Zentralstelle zu den Ver-
wendungen! der Funktionsgruppe 2 zählen. Da jedoch im Entwurf eines Besoldungs
reform-Ges�tzes 1993 für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung keine vergleich-

I " 
bare Regel�ng vorgesehen ist, vennag die Gewerkschaft Offent licher Dienst nicht zu 
erkennen, aps welchem Grund eine derartige Bestimmung ausschließlich für den Be

reich des "1·Schemasll erforderlich sein soll. 

Diese Richt�erwendung hätte daher analog zum "A-Schema" �u lauten: 
"a) Hauptre�eral�Jeiter mit überwiegend strategischer Aufgabenstellung./I 

2.7.4 Zur Vemlei�ung e.incs unbestimmten Gesetzesbegriffes wäre bei Z 13.10 anstelle der 
I 

Richtverwe�dung IIKompaniekommandant" die Richtverwendung ItKommandant einer 
JägerkOmPf ie,t vorzusehen; anderenfalls wären differenzierte Bewertungen bzw. 
Zuordnung9n hin künftig nicht mehr möglich. 

I 
I 
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2.7.5 Um einen �nbestimmtcn Ges�tzcsbegriff zu vermeiden, wäre bei Z 13a.61it.b anstelle 
der Richtvorwendung "Dienstführendcr Unteroffizier einer Kompanie" die 

I 
Richlvetw�ndung "Dicnstfiihrender Unteroffizier einer Jägerkompall!e" vorzusehen; 
anderenfall� wäre hinkünftig eine differenzierte Bewertung bzw. Zuordnung nicht 

möglich. ! 
I 

2.7.6 Im vorliegqnden Entwurf ist die Funktion "Kommandant eines Jägerzuges" 
der Verweqdungsgruppc M BUa 1, Funktionsgruppe 2, zugeordnet. Diese "Bewer-

I 

tung" ent,\pricht eine.rseits keinesfalls den für diesen Arbeitsplatz zu crbringenden aus� 

bildungsm�ßigen Vorau!\setzungcn als auch anderseits nicht den an den Arbeitsplatzin
haber gcstc�lten Anforderungen hinsichtlich Menschenführung, Fachkompel�n� und der 
unbe,tritteq erforderlichen Oualifikation als Ausbilder und Lehrer (Vorbild). Die Ge
werk'ichaft :ÖffentJicher Dienst fordert daher, die Funktion "Kommandant eines 
Jägerzuges i der Funktionsgruppe 3 zuzuordnen. 

I 
2.7.7 Die Funktiqn "Kommandant des Zugtrupps und stellvertretender Kommandant eines 

Pionierzus�sll ist der Verwendungsgruppe M BUa 1, Funktionsgruppe I, zugeordnet. 
Diese Einstrfung entspricht keim�sfal1s der Aufgabcnstel1ung als Ustellverlrctender 
Zugskomm�ndant", der· ohne Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung zu erwerben -

I 

den Zugskqmmandantcn bei allen Abwese.nhciten zu vertreten hat. Darüber hinaus ist 
! 

der stellve*etende Zugskommandant für die Errichtung des Zugsg�fechLc;standes und 
dessen Fühtllog verantwortlich. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst fordert daher, die 

! 

Funktion tI�tel1vertretender Zugskommandam" - unter der VQraussetzun�, daß 
I 

der Bedienstete die Ausbildung zum Zugskommandanten abgeschlossen hat· der Funk-
i 

tionl\grupp� 2 zuzuordnen. 

2.7.8 Die Funkti1n "Kommandant c.iner Jägergruppeli ist der Verwendungsgruppe M BUa 2, 

Funktionsgtuppe 1. zugeordnet. Diese Zuordnung entspricht einerseits weder der Auf. 
i 

gabenstellu�g als Lehrer (Vorbild), Erzieher und Menschenfiihrer noch anderseits den 
I 

- im Zuge der sogenannten Unteroffiziers-Ausbildung NEU dem jeweiligen Arbeits-
platzinhabe� vermiuclten - umfangreichen Kenntnissen und Fähigkeitcn. Bei der Be-

I 

wertung di�ses Arbeitsplatzes ist darüber hinaus zu bedenken. daß die Inhabßr dieser 
Funktion u4mittelbar mit dem jungen Staatsbürger in Uniform konfrontiert werden und 
sohin die Visitenkarte des Bundesheeres einer breiten Öffentlichkeit gegenüber sind. 
Die GewcrlfchEift Öffentlicher Dienst fordert daher, die Funktion "Kommandanl einer 
lägergrupp� '1 der Funktionsgruppe 2 zuzuordnen. 

! 
2.7.9 Die Funktic�n "Jägertruppkommandant'/ in der VelWendungsgruppe M BUa 2 scheint 

im Organis1tionsplan für das Jägerregiment nklll auf; vielmehr wird dieser Arbeitsplatz 
mit Ilstellveflretender Kommandant einer Jägergn1ppe" beschlagwortet. Auch hier gilt 
das unter ZiftTer 2.7.4 gesagte . 

I 
I 
i 
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Die GeWer�chaft öffentlicher Dienst fordert daher, diese Richtverwendung auf 
ItTruppkom�andant"abzuändem. und reklamiert im Hinblick auf die Zuordnungsver

ordnung sc�on jetzt die Zuordnung "stellvertretender Kommandant einer Jäger
gruppe" zur ! Funktionsgruppe 1 der Verwendungsgruppe M BUa 2. 

I 
I .. 

3. . Zu Artikel!I (Anderung des Gehaltsiesetzes) 
3.1 Zu § 77 Ab .3 

I Der Prozen�atz des Fixgehaltes, der als Abgeltung rur zeitliche Mebrleistungen gilt, 
hätte so wie l im § 32 Abs. 3 des zur Begutachtung versandten Gesetzentwurfes zur Be� 
�oldung.;ref�rm CA-Schema ") ,0 % zu betragen. , 

! 

3.2 Zu § 78 Ab$. 1 

Gewerksch,-t Öffentlicher Dienst gewesen! 
Da die Gewfrkschaft Öffentlicher Dienst die Folgen dieser Norm noch nicht abschätzen 

kann, wird 1rsucht. sie zum Gegenstand von Beratungen auf Verwaltungsebene zu 

machen. i 
j 

3.3 Zu § 80 

3.4 

. I 
NIcht nur d�r § 80, sondern auch 

- die Gehal�ansätze der Verwendungsgruppe M Zeh, 

• die in AuJicht gestellte Änderung des Überbrückungshilfegesetzes, BGBl.Nr. 

174/1963. ! 
� die BeTUflj�he Bildung einschließlich soziaJversicherungsrechtlichem Schutz und 
Be.schwerd�recht 

sind mit der pewerkschaft Öffentlicher Dienst noch � verhandelt worden. 
I .. 

Vorsorglich �eponiert die Gewerkschaft Offentlicher Dienst. daß hinsichtlich der Höhe 

der AbferligiIng der gültige § 81 Abs. 2 die Unterarenze darstellen muß: ebenso ist eine 
I 

analoge NO$ zum § 81 Abs. 3 des noch geltenden Rechts aufzunehmen. 
I 

Die Gewerk.,chaft Öffentlicher Dienst fordert daher zu diesem Komplex die ehestmögM 

liehe Aufnadme von Verhandlunsen. 
I 

I Zu § 81 Abst 2 Z 3 und 4 

P. ß6 3/SN-436/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



23-:2-1993 11:35 �43-222-4924568� HClebA 

7 

i 
Unter BezuFahme auf die seinerzeitige Einladung der Dienstgeberseite an die Ge� 

werkschaft pffentlicher Dienst, hiezu einen anderen Lösungsansatz zu suchen. wird der 
folgende vfrschlas als Forderung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst überreicht: 

HinSiChtliC� der Normen. die das Erreichen der Funktionsst.ufe 4 regeln, wird auf einer 

eigenständiacn. auf gas Berufsbild und die sich darays erseb�nden Belastungen der 
MilitäI1'erstnen apst�llenden Reielunw- beharrt. Als Lösungsansatz wird angeregt, 

den Zeitpunkt des Erreichens der Funktionsstufe 4 von der Summe der im Inlands- und/ 
I 

oder AllSla�dseinsatz zugebrachten Tage abhängig zu machen (zB hat die Militär-

person an iqsgesamt xxx oder mehr Tagen die Einsatzzu lage und/oder die Auslandsein

satzzulage �zogen , erreicht sie die Funktionsstufe 4 mit dem 5. lahr der GehallS

stufe19). A+Ch eine gestaffelte Regelung ist denkbar. Dieser Lösungsansatz würde 

einerseits d,m Mitarbeiter benlfsspe;z:ifische Belastungen honorieren und ihn 
andererseit� motivieren. vermehrt den Einsatz zu suchen und damit Belastungen und 

Gefahren a4f sich zu nehmen; in einer Zeit, in der die Bundesregierung wieder 
I 

vermehrt dif ästerreichische Teilnahme an UN.Operationen sicherstellen will. wird 

dieser Anretz für die Auforingung der entsprechenden Personalstärken notwendig sein! 

Soweit der deue Lösungsansatz. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ersucht hiczu 
um ehest 

3.5 Zu § 81 Ab . 3 

Fort.�et;z:ung der Verhandlungen auf politischer Ebene. 

Dem letzteJ Satz wäre anzufügen 
I 

" ... oder au'rhalb des Militärischen Dienstes bei einer inländischen Gebietskörper-

schaft eine �unktion ausgeübt hat, die einer der angeführten Funktionsgruppen 

zugeordnet �der diesen Funktionen gleichwertig ist.u 

3.6 Zu den §§ 8� Abs. 4, 818 Abs. 5 und 8] b Abs. 6 
I 

In § 81 Absi 4 und § 8la Abs. 5 ist geregelt, daß jeweils 30 % der Funktionszulage als 

Abgeltung ,r zeitliche Mehrleistung gelten. nach § 8lb Abs. 6 jedoch die Hälfte der 

Funktionsa bigellung. 
I 

Diese Unter,cheidung ist nicht einsichtig. Es sollte daher wie in den bisherigen 

Entwürfen j�weils die Hälfte als Abgeltung für zeitliche Mehrleistung gelten. 
I 

3.7 Zu § 81h A�s. 3 Z 2 

Diese Besti�mung hätte wie folgt zu lauten: 
I 

"2. Tätigkei�n in der Sanitätsscb,ule. im Heeresspital, in einem MilitärspitaJ, in einer 
Sanitätsansl,lt, in einer FeldambuJanz und bei einer Stellungskommission 

I 
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a) als Sanit.tsunteroffizier mit LehrtätiSkeit, 

b) im Kran�npflegefachdienst, 
c) als Pflegdhelfer oder 

I 

HG<?bA 

d) als Sanit�t.')., Stations- oder Prosekturgehilfe." 

3.8 Zu § 120f 
I 

. Diese ÜberlbitungsnOrmen sind mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst weder 
I 

beraten noc� verlandelt worden! 
I 

Bei Z 3 f'äll� zB auf, daß von C.IVn in die Gehaltsstufe 17, von C· V/2 jedoch in die 
Gehaltsstuf411 (zweites Jahr) übergeleitet werden soll. Dies käme einer Bestrafung des 
hereit. .. in dj� Dienstklasse V ernannten Beamten gleich. 

I 
Die Gewer�chaft Öffentlicher Dienst fordert daher eine Überprüfung des § 120f und 

i scdann die qhestmÖgliche Aufnahme von Verhandlunscn auf Verwaltungsebene hiezu. 
i 
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